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1. ÄNDERUNGSSATZUNG 

zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt Golßen  

 
Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 8.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]), sowie der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], 
S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36], sowie 
§ 28 der Friedhofssatzung der Stadt Golßen vom 24.11.2025 (Friedhofssatzung) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Golßen am 24.11.2025 die 1. Änderungssatzung über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt Golßen (Friedhofsgebührensatzung) beschlossen: 

 
 

Artikel 1 
Gegenstand und Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Stadt Golßen betreibt nach Maßgabe der "Friedhofssatzung der Stadt Golßen vom 

24.11.2025 in kraft ab 01.01.2026“ die vom Amt Unterspreewald verwalteten Friedhöfe als eine 
öffentliche Einrichtung. Die öffentliche Einrichtung setzt sich aus den rechtlich unselbständigen 
Teileinrichtungen Friedhof Altgolßen, Mahlsdorf und Zützen sowie deren Trauerhallen in den 
Stadtteilen der Gemeinde zusammen. Für die Benutzung dieser Einrichtung sowie für 
Amtshandlungen des Amtes Unterspreewald auf dem Gebiet des Friedhofs- und 
Bestattungswesens werden Gebühren nach dieser Satzung in Verbindung mit dem anliegenden 
Gebührentarif erhoben. 

 
(2) Der Gebührentarif (Anlage A) ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
Artikel 2 
 
Alle übrigen Paragraphen der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Golßen bleiben unverändert 
bestehen. 
 
Artikel 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

 
 

 
Golßen, den……………… 

 
 
 
 

Marco Kehling 

Amtsdirektor 
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ANLAGE A 
 

Anlage zu § 1 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Golßen 
 

GEBÜHRENTARIF 
 

I. Erwerb des Nutzungsrechts an 
1. Erdgrabstätten ab vollendeten 5. Lebensjahr Neuerwerb Verlängerung pro 

Jahr 
1.1 Einzelgrab (auch Reihengrab) 770,00 30,80 

2.1 Doppelgrabstätte (auch Reihengrab) 1.285,00 51,40 

3.1 jede weitere Grabstätte (3,4, oder 5 – stellig) zzgl. 500,00 zzgl. 20,00 

2. Urnengrabstätten 
  

2.1. Urneneinzelgrab (auch Reihengrab) 480,00 24,00 

2.2. Urnendoppelgrab (auch Reihengrab) 590,00 29,50 

2.3. je Urne in vorhandene und belegte Erd(-Wahl)grabstätte 
(Zubettung)  

(Die Erdgrabstätte verlängert sich um den Nutzungszeitraum der 
Ruhezeit der Urne gem. Pkt. 1) 

300,00 gem. Pkt.1 

3. Urnengemeinschaftsanlage – UGA grüne Wiese / anonym   

3.1. Urnenfeld für 1 Urne 470,00 

 

Keine Verlängerung 
möglich 

4. Grabstätten für Verstorbene (Kinder) bis zum vollendeten  
5. Lebensjahr für 15 Jahre 

  

4.1. Einzelgrab  462,00 30,80 

4.2. Doppelgrab 771,00 51,40 

4.3. Urneneinzelgrab  288,00 20,30 

4.4. Urneneinzelgrab in UGA grüne Wiese 282,00 Keine Verlängerung 
möglich 

4.5. je Urnengrab in bereits vorhandene und belegte 
Erdgrabstelle (Zubettung) – auch Wahlgräber 

(Die Erdgrabstätte verlängert sich um den Nutzungszeitraum der 
Ruhezeit der Urne gem. Pkt. 1) 

180,00 gem. Pkt. 1 

 
II. Trauerhallen 

Benutzungsgebühren der Trauerhallen Nutzungsgebühr 
1. Altgolßen, Mahlsdorf und Zützen 160,00 

 
 

III. Grabberäumung durch den Bauhof 
Grabberäumung (inkl. Entsorgung der Einfassung, Grabstein und Bepflanzung)  
1. Auf Antrag des Nutzungsberechtigten für die Grabberäumung durch den 

Bauhof, werden die tatsächlich anfallenden Kosten berechnet. Gleiches gilt 
für die Entsorgung von Amts wegen. 

tats. Kosten 

 


